
 

   

 

 

 

 

Merkblatt Reduktion KFZ-Stellplatzbedarf  
 

Gemäß § 8 Tiroler Bauordnung (TBO 2022) ist bei baulichen Anlagen der zu erwartende KFZ-

Stellplatzbedarf für die ständigen Benützer:innen und Besucher:innen nachzuweisen.  

Die Herangehensweise der Innsbrucker KFZ-Stellplatzrichtlinie sowie die Vorgehensweise zur 

Einreichung kann dem Merkblatt Innsbrucker KFZ-Stellplatzrichtlinie 2026 entnommen werden. 

 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Innsbrucker KFZ-Stellplatzrichtlinie 2026 alle 

Faktoren zur Lagebeurteilung ausreichend berücksichtigt wurden. 

 

Ein von der Richtlinie abweichender, geringerer KFZ-Stellplatzbedarf muss mittels 

Einzelfallbetrachtung plausibel, schlüssig und nachvollziehbar nachgewiesen werden.  

Reduzierend können folgende Kriterien, die durch die Richtlinie nicht abgebildet werden können, 

vorgebracht werden: 

a) Reduktion durch Verbesserung der ÖV-Qualität 

Zielgruppe 1: Bauvorhaben, deren ÖV Güteklasse laut TIRIS besser als in der Karte der ÖV 

Qualität ist 

Nachweis: kurzes Schreiben an die Behörde mit Ansuchen um Berechnung mit der besseren ÖV 

Qualität und Nachweis mittels TIRIS Verweis. 

Zielgruppe 2: Bauvorhaben, in deren Nahbereich große ÖV-Vorhaben geplant sind, die die ÖV-

Qualität maßgeblich verbessern werden 

Nachweis: Sollte sich die ÖV Qualität durch in Detailplanung befindliche ÖV-Großprojekte wie 

beispielsweise eine neue S-Bahnhaltestelle oder Regionalbahnerweiterung bis zur 

Baufertigstellung erwartbar zum Besseren verändern, können die Bauwerbenden mit einem 

Stellplatzgutachten eines Verkehrsplanungsbüros die zu erwartende bessere ÖV-Qualität 

anwenden.  

b) Reduktion durch öffentlich zugängliche Garagen 

Zielgruppe: Bauvorhaben im Nahbereich (300m Gehlänge) von öffentlich zugänglichen Garagen  

Nachweis: Der Stellplatzbedarf kann um den Besuchsanteil reduziert werden, wenn ein 

Stellplatzgutachten mit Lagedarstellung der Wohnanlage, max. 300m Gehdistanz zur öffentlich 

zugänglichen Garage, Bestätigung der Garage zu freien Kapazitäten und Öffnungszeiten 24/7 

sowie eine plausible Begründung der Höhe des Besuchsanteils eingebracht wird. 

c) Reduktion durch Mobilitätskonzept 

Das Mobilitätskonzept wird gemäß § 8 TBO 2022 als Auflagepunkt in die Baubewilligung 

aufgenommen und ist in der Folge Bestandteil des Baubescheides. Eine zeitliche Befristung der 

Maßnahmen ist nicht möglich. Eine Änderung kann nur durch Einbringung eines neuen 

Mobilitätskonzeptes erfolgen. 

Zielgruppe: Unternehmen, die langfristig abgesicherte Maßnahmen mit dem Ziel der 

Stellplatzreduktion ihrer Benützer:innen, Besucher:innen bzw. Bewohner:innen anbieten.  

Nachweis: Mobilitätskonzept mit stellplatzreduzierenden Maßnahmen, das als Bescheidauflage 

in den Baubescheid aufgenommen wird sowie Stellplatzgutachten eines Verkehrsplanungsbüros, 

in dem plausibel und schlüssig nachgewiesen wird, dass das eingebrachte Mobilitätskonzept zur 

gewünschten Stellplatzreduktion führen wird.  
 

Stand: 15.1.2026 

,.,, Landeshauptstadt Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck, DVR: 0059331 , www.innsbruck.gv.at 

INNS' 
BRUCI< 

~ Tiroler Sparkasse Bank AG, BIC: SPIHAT22XXX, IBAN: AT20 2050 3033 0192 0330, UID: ATU36832905 STGD lnnsbrucker Betriebe 

http://www.innsbruck.gv.at/merkblatt-stellplatzrichtlinie
https://maps.tirol.gv.at/synserver?user=guest&project=tmap_master&client=core




Barrierefreiheitsbericht





		Dateiname: 

		20260115_Merkblatt_Innsbrucker Stellplatzrichtlinie 2026_Reduktionsmöglichkeiten.pdf









		Bericht erstellt von: 

		René Sukopf, rene.sukopf@innsbruck.gv.at



		Firma: 

		







 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]



Zusammenfassung



Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 2



		Manuell bestanden: 0



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 1



		Bestanden: 28



		Fehlgeschlagen: 1







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Fehlgeschlagen		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang

